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Sind die angaben korrekt?
Betriebe, die 2013 Wirtschaftsdünger aufgenommen haben und in der 
Datenbank erfasst sind, erhalten in den nächsten Tagen Post.

Abgeber von Wirtschaftsdün-
gern mussten die im Kalen-
derjahr 2013 abgegebenen 

Wirtschaftsdüngermengen und die 
aufnehmenden Betriebe mit dem 
„Meldeprogramm Wirtschaftsdün-
ger NRW“ bis zum 31. März 2014 
in eine spezielle Datenbank eintra-
gen (siehe Wochenblatt-Folge  7). 
Bis Ende Mai sind etwa 40  500 Ein-
zelmeldungen eingegangen, die 
etwa 13  700 Abnehmern zugeord-
net wurden. Hierbei kann es sich 
um Landwirte, Biogasanlagenbe-
treiber, Lohnunternehmer, Cham-
posthersteller und andere han-
deln.
Jeder Betrieb, der im Meldepro-
gramm als Aufnehmer registriert 
worden ist, erhält ab dem 21. Juni 
2014 vom Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauf-
tragter ein Informationsschreiben, 
mit den in die Datenbank eingetra-
genen Angaben. 
Dem Brief ist eine Anlage beige-
fügt, aus der Folgendes hervorgeht:
– Meldedatum,
– Melder (kann der Abgeber, aber 
auch ein beauftragter Dritter sein),
– Abgeber (Wirtschaftsdüngerlie-

ferant; kann auch ein Lohnunter-
nehmer sein,)
– Lieferdatum oder Lieferzeit-
raum,
– gelieferte Menge,
– Düngerart,
– Nährstoffgehalte des gelieferten 
Düngers,
– Nährstofffracht je Einzelliefe-
rung und Gesamtlieferungen im 
Kalenderjahr 2013,
– Nährstofffracht N tierischer Her-
kunft.

Kontrolle ist wichtig
Jetzt sind Sie als Aufnehmer ge-
fragt. Stimmen die Daten? Wurde 
alles korrekt gemeldet? Haben sich 
Fehler eingeschlichen? Eine Über-
prüfung aller Meldungen ist schon 
deshalb erforderlich, weil die vom 
Betrieb aufgenommenen und abge-
gebenen Mengen an Wirtschafts-
dünger beim jährlichen Nährstoff-
vergleich berücksichtigt werden 
müssen. Daher:

 ■ Überprüfen Sie die Angaben 
und insbesondere die Wirt-
schaftsdüngermengen sowie aus-
gewiesenen Nährstofffrachten im 

angegebenen Zeitraum. Die Daten 
müssen mit den vorliegenden Lie-
ferscheinen und weiteren Unter-
lagen übereinstimmen. Dabei ist 
zu beachten, dass ausschließlich 
Lieferungen aus dem Kalender-
jahr 2013 erfasst wurden.

 ■ Setzen Sie sich mit Ihrem Wirt-
schaftsdüngerlieferanten in Ver-
bindung, wenn einzelne oder meh-
rere Meldungen nicht korrekt sind.  
Die Stornierung von gespeicherten 
Meldungen kann nur der Melder, 
also der, der die Meldung eingege-
ben hat, vornehmen. 

 ■ Schieben Sie die Änderungen 
fehlerhafter Meldungen auf keinen 
Fall auf die lange Bank. Stornie-
rungen von falschen Meldungen 
und korrekte Abgabemeldungen 
sollten in den nächsten vier Wo-
chen durchgeführt werden.
Wenn sich Abgeber und Aufneh-
mer im Einzelfall nicht über Inhal-
te der Meldungen verständigen 
können, sollte der Aufnehmer die 
seines Erachtens korrekten Daten 
(Wirtschaftsdüngerart, gelieferte 
Menge, Lieferdatum, N- und P-Ge-
halte, N-Anteil tierischer Her-
kunft, Nährstofffracht) an folgende 

Adresse mitteilen: Landwirt-
schaftskammer NRW,  Fachbereich 
61.9 – Frau Becker, Postfach 59  80, 
48135 Münster. Es ist auch mög-
lich, eine E-Mail mit entsprechen-
den Informationen an franziska.
becker@lwk.nrw.de zu schicken. 
Der Vorgang wird dann im Rahmen 
von Prüfungen aufgegriffen.

Kontrolle im Internet
Jeder Betriebsleiter kann mit sei-
ner 15-stelligen HIT-/ZID-Num-
mer  und der PIN auf die Daten-
bank im Internet (www.landwirt-
schaftskammer.de > Im Fokus > 
Meldeprogramm Wirtschaftsdün-
ger) zugreifen und seinen Betriebs-
spiegel einsehen. Die Kontrolle 
empfiehlt sich für jeden, insbeson-
dere wenn größere Mengen Wirt-
schaftsdünger von verschiedenen 
Lieferanten aufgenommen wer-
den. 
Fragen beantworten die zuständi-
ge Kreisstelle und die Mitarbeiter/
innen des Fachbereichs 61 (Land-
bau, Nachwachsende Rohstoffe).  
 Gösta-Harald Fuchs,
 Landwirtschaftskammer NRW


